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Liebe Handwerkskolleginnen und  
-kollegen,

um es einmal festzuhalten: Die von 
NRW-Verbraucherschutzminister Johan-
nes Remmel angedachte Einführung der 
verpflichtenden Hygieneampel schießt 
übers Ziel hinaus.

Zunächst hat Herr Minister Remmel 
klammheimlich seit Juni 2016 für jede 
obligatorische Lebensmittelkontrolle in 
Nordrhein-Westfalen Gebühren einge-
führt, gleich ob in der Vergangenheit bei 
Kontrollen bereits Beanstandungen er-
folgt sind oder nicht. Man stelle sich nur 
vor, jeder Autofahrer müsse für jede ob-
ligatorische Geschwindigkeitskontrolle 
eine Gebühr bezahlen, der Aufschrei der 
Öffentlichkeit wäre nicht vorstellbar.

Nun plant Herr Minister Remmel auch 
die Einführung der verpflichtenden Hygi-
eneampel für lebensmittelverarbeitende 
Betriebe ab 2020. Bislang ist das rot-gelb-
grüne Kontrollbarometer für alle Betriebe, 

die Lebensmittel herstellen oder verkau-
fen, freiwillig. Dies stellt eine grundsätz-
lich begrüßenswerte Hilfestellung für den 
Verbraucher dar, jedoch kommt diese Am-
pel in der jetzigen Form einer Brandmar-
kung des Betriebes gleich. Denn die Kri-
terien, nach denen die Ampel vergeben 
wird, sagt nichts über die Qualität des Be-
triebes oder der Qualität der Lebensmit-
tel aus.

Auch geringfügige Beanstandungen 
des Kontrolleurs können bereits zu ei-
ner bleibenden sichtbaren Abstempelung 
und Stigmatisierung des Betriebes füh-
ren, ohne dass der Betriebsinhaber sich 
dagegen wehren kann. Auch muss die 
Kennzeichnung mit der Farbe Rot nicht 
zwangsläufig auf die Hygiene im Umgang 
mit Lebensmitteln zurückzuführen sein, 
sondern beruht auf der subjektiven Be-
wertung des Kontrolleurs.

Auch eine umgehende Beseitigung et-
waiger Mängel lässt den einmal entstan-
denen Imageschaden in der Regel bei den 

Kunden nicht rückgängig machen.

Weiter hat dies zur Folge, dass dann da-
rüber hinausgehend weitere kostenpflich-
tige Lebensmittelkontrollen anstehen und 
dies eine weitere Belastung der kleinen 
mittelständischen Handwerksbetriebe zur 
Folge hat, die schließlich für jede Kont-
rolle eine Grundgebühr von 57 Euro plus 
Anfahrtskosten in Höhe von 20 Euro zu 
zahlen haben. Wer die zusätzlichen Kon- 
trollen jedoch nicht bezahlt, wird zwar ge-
prüft, aber die Hygieneampel bleibt rot. 
Die Richtigkeit der Ampel hängt also da-
von ab, ob der Betrieb zahlt oder nicht. 
Dies stellt eine Benachteiligung des klei-
nen Handwerkers dar.

Daher ist es an uns, liebe Handwerks-
kolleginnen und -kollegen, durch entspre-
chende Präsenz der Handwerksorganisati-
on auf die politischen Entscheidungsträger 
Einfluss zu nehmen, um diese Missstände 
zu ändern.

In diesem Sinne

Handwerk zeigt Hygiene-Ampel Rot
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Gut 2.500 Innungsfachbetriebe aus 
der Region Rheinberg, Oberberg sowie 
der Stadt Leverkusen gingen im Rahmen 
der „DANKE“-Aktion der Kreishand- 
werkerschaft Bergisches Land auf  
Mitarbeiter und Kunden besonders zu.

Rund 120 Fachinteressierte fanden sich im 
großen Saal der Kreishandwerkerschaft ein, 
wo das Team der Friseurinnung Bergisches 
Land die neuesten saisonalen Winter-Looks 
der Frisuren- und Make-up-Trends 2016/17 
bei ihrer Modematinee präsentierte.
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Das Berufsbildungszentrum der Kraft-
fahrzeuginnung in Burscheid erhielt 
einen fabrikneuen Hyundai i10 mit 
1,1 Liter Hubraum und 69 PS. Damit 
ist die Ausbildung der Kraftfahrzeug-
mechatroniker gewährleistet.

Die Bäckerinnung Bergisches Land
lud zu einer Bergischen Kaffeetafel
zusammen mit Simon Licht, dem 
„Botschafter des Deutschen Brotes 
2016“ in das Heimatmuseum der 
Schloss-Stadt Hückeswagen ein.
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„DANKE“ – ist ein kurzes Wort mit 
lediglich fünf Buchstaben, jedoch ei-
nes mit einer sehr großen Wirkung 
und Tragweite.

Gut 2.500 Innungsfachbetrie-
be aus der Region Rheinberg, 
Oberberg sowie der Stadt Lever-

kusen gingen im Rahmen der „DANKE“-
Aktion der Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land auf Mitarbeiter und Kunden 
besonders zu.

Die Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land hat sich auf die unter der Schirm-
herrschaft der Aktion Modernes Hand-
werk (AMH) stehenden Aktion „DANKE 
– für Ihr Vertrauen in unser Handwerk“ 
beworben und gewann als eine von 25 
Kreishandwerkerschaften bundesweit die 
Teilnahme an der Aktion.

Von der Teilnahme und dem Gewinn 
profitierten die Innungsfachbetriebe so-
wie die Kunden gleichermaßen. Im Zu-
sammenhang mit dem Tag des Hand-
werks, der in diesem Jahr am 17.9.2016 
stattfand, bekamen die Mitgliedsbetriebe 
ein sog. Unternehmerpaket mit Aktions- 
und Informationsmaterial an die Hand, 
welches u.a. auch Tipps und Anregun-

gen zum Thema Mitarbeiterbindung be-
inhaltete. „Gerade beim vorherrschenden 
Fachkräftemangel ist es wichtig, dass die 
Handwerksbetriebe zusätzliche Informa-
tionen erhalten, wie Mitarbeiter gehal-
ten werden können und die bestehende, 
zumeist fast familiäre Bindung zwischen 
Mitarbeiter und Betrieb weiter gestärkt 
werden kann“, so Kreishandwerksmeister 
Willi Reitz.

Aber auch die Kunden hatten etwas 
davon. So konnten diese an einem Ge-
winnspiel teilnehmen und einen attrak-
tiven Preis, der von den ebenfalls be-
teiligten Partnern, der IKK classic, der 

MEWA Textil – Management sowie der 
SIGNAL IDUNA zur Verfügung gestellt 
wird, gewinnen. So konnte der oder die 
Gewinner/-in für ein Wochenende nach 
Berlin oder ein E-Bike gewinnen. „Auch 
dies zeigt noch einmal, dass den Innungs-
fachbetrieben an einer engen Bindung 
zu jedem Kunden gelegen ist“, betont 
Hauptgeschäftsführer Otto.

Horst Kolanoski, Regionalgeschäfts-
führer der IKK classic Bergisches Land, 
Horst Hübler, Manager Vertriebskoor-
dination der Firma MEWA sowie Frank 
Bergemann, Gebietsdirektor Region Köln 
der SIGNAL IDUNA, sehen dies genau-
so und ergänzen einstimmig, dass sie ge-
rade als Partner des Handwerks diese Ak-
tion unterstützen und es sehr begrüßen, 
dass die Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land durch die gewonnene Teilnahme, 
aber gerade auch die Handwerkbetrie-
be der Region, eine enge Verbundenheit 
zu den Mitarbeitern und Kunden pflegt. 
Kreishandwerksmeister Reitz und Haupt-
geschäftsführer Otto führen weiter aus: 
„Einen Handwerksbetrieb in der Regi-
on zu betreiben, heißt Verantwortung für 
Mitarbeiter und Kunden zu übernehmen 
und neben der reinen Sache, sich auch um 
die Menschen zu kümmern“.

Das Handwerk sagt „DANKE“
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Ihre Dachdecker-MeisterbetriebeIhre Dachdecker-Meisterbetriebe

Zum 1.8.2016 ist die Novelle des 
Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setzes (AFBG) in Kraft getreten. Die 
Fortbildung zum Handwerks- oder In-
dustriemeister, Techniker, Betriebswirt 
oder staatlich geprüften Erzieher wird 
nun besser unterstützt.

Nicht nur die Fördersätze sind 
gestiegen, sondern auch die Zu-
schüsse und Freibeträge. Zu-

dem können erstmals auch Bachelorabsol-
venten „Meister-BAföG“ erhalten, wenn 
sie den Meister machen und später einen 
Handwerksbetrieb leiten wollen.

Die maximalen Unterhaltsbeiträge 
beim Meister-BAföG steigen wie folgt: 

» für Alleinstehende von 697 auf 768 
Euro/Monat,

» für Alleinerziehende von 907 auf 
1.003 Euro/Monat,

» für Verheiratete mit einem Kind von 
1.122 auf 1.238 Euro/Monat und

» für Verheiratete mit zwei Kindern 
von 1.332 auf 1.473 Euro/Monat.

Folgende weitere Verbesserungen tra-
ten zum 1.8.2016 in Kraft:
» Zuschüsse: Diese steigen für Teilneh-

mer, Ehegatten und Lebenspartner von 
44 auf 50 Prozent, für Kinder auf 55 
Prozent. Der einkommensunabhängige 
Kinderbetreuungszuschlag, den Allein-
erziehende zusätzlich erhalten, steigt 
von 113 auf 130 Euro/Monat.

» Freibeträge: Die Vermögensfreibe-
träge steigen um fast 10.000 Euro auf 
45.000 Euro pro Teilnehmer; für Ehe-
partner und Kinder um 300 Euro auf 
2.100 Euro. Die Einkommensfreibe-
träge steigen ebenfalls von 255 auf 290 
Euro/Monat.

» Ausbildungskosten: Die Lehrgangs- 
und Prüfungsgebühren werden künf-
tig mit maximal 15.000 Euro (bisher 
10.226 Euro) gefördert; das „Meister-
stück“ mit 2.000 Euro (bisher rund 
1.500 Euro). Die Zuschussanteile stei-
gen jeweils auf 40 Prozent.

» Erfolgsbonus: Wer die Abschlussprü-
fung besteht, dem werden 40 Prozent 
des Restdarlehens für Lehrgangs- und 
Prüfungskosten erlassen.

Höheres Meister-BAföG
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In älteren, unsanierten Häusern 
reißen die Heizkosten oft ein Loch 
ins Budget. Energetische Modernisie-
rungsmaßnahmen können helfen, 
diese Ausgaben zu senken.

Wer langfristig sparen möchte, 
muss zwar zunächst das Geld 
für die notwendige Investiti-

on aufbringen. Aber sowohl für einzelne 
energetische Modernisierungsmaßnah-
men als auch für Komplettsanierungen 
gibt es verschiedene staatliche Fördermög-
lichkeiten. 

KfW und BAFA: Fördermittel für 
energetische Modernisierungen

Für Einzelmaßnahmen und Komplettsanierungen gibt es Unterstützung vom Staat

Energetisch Modernisieren 
mit staatlicher Förderung
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Wer energiesparende Heizungstechnik 
einbauen, erneuerbare Energien nut-
zen, die Fenster modernisieren oder das 

Dach, die Fassade oder die Kellerdecke 
dämmen will, findet geeignete Förder-
töpfe mithilfe einer Postleitzahlen-Suche 
auf www.die-hauswende.de. Dort kön-
nen Informationen über bundesweite 
und regionale Programme recherchiert 
werden. Zinsgünstige Kredite (zum Teil 
auch mit Tilgungszuschüssen) oder In-
vestitionszuschüsse stellt zum Beispiel die 
staatliche Förderbank KfW über das Pro-
gramm „Energieeffizient Sanieren“ bereit. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Warmwasserbereitung oder zum Heizen 
fördert auch das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). 

Energieberatung gibt Orientierung
Für Hausbesitzer ist es sinnvoll, sich zu-
nächst einen Überblick über empfehlens-
werte energetische Modernisierungsmaß-
nahmen an ihrem Haus zu verschaffen. 
Einen guten Einstieg liefert ein Vor-Ort-
Termin mit einem qualifizierten Ener-
gieberater. Das Online-Portal www.die-
hauswende.de bietet Kontaktadressen von 

qualifizierten Experten in allen Regionen 
Deutschlands. Der Energieberater über-
prüft den Zustand der Bausubstanz und 
der Heizung, stellt sinnvolle Verbesse-
rungsvorschläge zusammen und gibt ers-
te Hinweise, welche Möglichkeiten für die 
Finanzierung infrage kommen. Weiterer 
Vorteil: Die Vor-Ort-Energieberatung in 
Ein- und Zweifamilienhäusern wird mit 
bis zu 800 Euro bezuschusst. Die Antrag-
stellung beim BAFA übernimmt der Be-
rater selbst.

Im Gespräch mit dem Energieberater 
können auch weitere Finanzierungsfragen 
geklärt werden. Zum Beispiel, wie das vor-
handene Budget am effektivsten eingesetzt 
werden kann. Eine energetische Moderni-
sierung muss nicht in einem Schritt erfol-
gen, sie kann auch über einen längeren 
Zeitraum Stück für Stück umgesetzt wer-
den. Das entlastet den Geldbeutel. Der 
Energieberater erstellt dann einen detail-
lierten Maßnahmenplan für eine schritt-
weise Sanierung.
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Mit Speichersystemen kann die 
Sonnenkraft nicht nur tagsüber ge-
nutzt werden.

Totgesagte leben länger. Das be-
weist auch die Stromerzeugung 
per Solaranlage. Im Zuge der 

Energiewende wurde die Einspeisevergü-
tung für neue Photovoltaikanlagen  im-
mer weiter abgesenkt. Hinzu kommt, dass 
die Vergütung für den Eigenverbrauch 
von selbst erzeugtem Strom aus Solaranla-
gen, die nach dem 1.April 2012 in Betrieb 
gingen, komplett gestrichen wurde. Den-
noch ist jetzt vielleicht sogar attraktiver 
denn je, Solarstrom zu erzeugen: Die Nut-
zung eines Stromspeichers macht nämlich 
unabhängig von der Tageszeit des Strom-
bedarfs.

Einer der größten Nachteile von So-
larstrom war: Erzeugt und zur Verfügung 
stand dieser emissionsfreie Strom in den 

„Sonnenstunden“ – also tagsüber. Aller-
dings steigt der tatsächliche Strombedarf 
gerade in den Abend- und Nachtstunden, 

wenn Beleuchtung erforderlich ist oder 
am Feierabend die Wäsche gewaschen 
wird.

Strom von der Sonne – auch nachts?
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Die Lösung können PV-An-
lagen bieten, die mit Strom-
speichersystemen gekoppelt 
sind. Hier kann der tagsüber 
erzeugte Strom jederzeit „ab-
gerufen“ werden. Solche Spei-
chersysteme können bei der 
Neuinstallation einer Solaran-
lage integriert oder in beste-
hende Anlagen nachgerüstet 
werden.

Beide Möglichkeiten wer-
den auf Wunsch mit KfW-Mit-
teln gefördert. Pro installierter 
Modulleistung in kWp (=Kilo-
watt/peak d. h. mögliche Spit-
zenleistung) werden Tilgungs-
zuschüsse in Höhe von 660 
Euro (bei Anlagen, die bereits 
in Betrieb sind und nachgerüs-
tet werden: 600 Euro je kWp) 
gezahlt (Stand Februar 2015).

Für die optimale Nutzung 
des selbst erzeugten Stroms 
sorgt bei diesen Systemen eine 
z. T. „lernfähige“ Steuerung. 
In diesem Fall wird der vor-
aussichtliche Strombedarf zu 
bestimmten Zeiten auf der Ba-
sis von „erlernten“ individuel-
len Erfahrungswerten ermit-
telt und die Speichernutzung 
so geregelt, dass eine optimale 
Balance zwischen Netzeinspei-
sung des gerade nicht selbst be-
nötigten Stroms und Speiche-

rung des so erzeugten Stroms 
gewährleistet ist. Wird zu be-
stimmten Tageszeiten mehr 
Strom erzeugt als selbst benö-
tigt, erfolgt eine automatische 
Einspeisung ins öffentliche 
Netz, die auch weiterhin ver-
gütet wird. Einige Steuerungen 
gehen auf Wunsch über den 
hausinternen Internetanschluss 
des umweltbewussten Betrei-
bers online. Aufgrund von 
Wetterdaten und -prognosen 
erfolgt dann ein automatisches 
„Feintuning“ der Speichersteu-
erung durch den Hersteller des 
Speichersystems. Übrigens bie-
tet ein solches Speichersystem 
auch den Zusatznutzen eines 
Strompuffers, der z. B. die an 
das Stromnetz angeschlosse-
nen Computer des Anlagenbe-
treibers bei einem Stromausfall 
vor dem Abschalten und damit 
verbundenem möglichem Da-
tenverlust schützt.

An der Installation einer sol-
chen Solaranlage sollte in je-
dem Fall ein entsprechend qua-
lifi zierter Innungs-Fachbetrieb 
beteiligt sein. Als Experte sorgt 
er auch für die fachgerech-
te Montage der Module auf 
dem Dach und die notwendi-
gen Durchdringungen der Lei-
tungen durch die Dämm- und 
Sperrschichten.

Forum 5/2016Forum 5/2016
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Sowohl Neu- als auch Alt-
bauten sind betroffen: Der 
Co2-Ausstoß als Hauptver-
ursacher des Treibhauseffek-
tes soll mit einer weiteren 
Verschärfung beim Wärme-
schutz reduziert werden. 

Grund: Weniger als 
ein Viertel der ins-
gesamt 32 Millionen 

Gebäude in Deutschland sind 
ausreichend gedämmt. Dass 
deswegen die vermehrte Wär-
medämmung von Gebäuden in 
Deutschland dringend notwen-
dig ist, steht außer Frage. Im-
mer noch wird etwa ein Drittel 
der verbrauchten Energie für 
die Raumwärme aufgewendet. 

Bereits vor 40 Jahren – also 
lange vor Ölkrise, Umweltbe-
wegung und Klimadiskussion 

– hat das Maler- und Lackie-
rerhandwerk zusammen mit 
der Industrie das bewährte 
Wärmedämm-Verbundsystem 
(WDVS) entwickelt und seit-
dem ständig verbessert. Die 
Fachkompetenz des Berufs-
tandes bei Wärmedämm-Ver-
bundsystemen zeigt sich darin, 
dass die Maler- und Lackierer-
betriebe mit über 70% am ge-

samten WDVS-Markt führend 
sind. 

Auf der erprobten Basis des 
WDVS leisten die Maler- und 
Lackiererbetriebe einen wich-
tigen Beitrag zu Umweltschutz 
und Kostensenkung. So kann 
eine WDVS-Investition von 
10.000 Euro bei einem Heiz-
ölpreis von 60 Cent pro Li-
ter rund 1.200 Euro Heizkos-
ten einsparen. Sie amortisiert 
sich also in 8,33 Jahren und 
bringt danach bares Geld in 
die Haushaltskasse. Erwünsch-
ter, wichtiger Nebeneffekt: 
Wärmedämm-Verbundsyste-
me steigern Immobilien- und 
Mietwert und wirken auch 
nach innen. Sie schützen das 
Haus vor Kälte und Feuchtig-
keit und bewirken so ein ausge-
glicheneres Raumklima. 

Kernstück jedes Wärme-
dämm-Verbundsystems ist eine 
Dämmstoffplatte, die entweder 
aus FCKW-frei produziertem 
Hartschaum oder Mineralwol-
le besteht. Diese Platte enthält 
die beste „Wärmebremse“, die 
es gibt – ganz einfach ruhen-
de Luft. Die Dämmschichten 
selbst werden zunehmend di-

Richtige Fassadendämmung 
ist ökologisch sinnvoll

TermineNamen + Nachrichten
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cker. Wurden früher Endbeschichtungen 
bis zu sechs Zentimeter gefertigt, so geht 
heute der Trend zu zwölf bis sechzehn 
Zentimeter starken Dämmstoffplatten 
mit noch besseren Dämmeigenschaften.

Damit sind zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten verbunden. Ob die Ent-

scheidung nun auf organische Putze oder 
mineralische Silikatputze fällt, sie kön-
nen in attraktiven Farben gestaltet wer-
den. Wärmedämm-Verbundsysteme bie-
ten heute für jeden Geschmack und jeden 
Zweck die richtige Lösung. So gibt es Sys-
teme mit Flachverblendern, mit denen 
sich ganze Fassaden oder nur Teile davon 

in Sichtmauerwerksoptik gestalten lassen. 

Besonders wirtschaftlich ist die Ent-
scheidung für ein Wärmedämm-Verbund-
system immer dann, wenn ohnehin eine 
Fassadenrenovierung ansteht. Gerade bei 
älteren Gebäuden kann durch sachgerech-
te Dämmung der Raumwärmeverbrauch 
um die Hälfte gesenkt werden. Das gilt 
besonders für Objekte, die zwischen 1950 
und 1970 gebaut wurden. 

Vorteilhaft ist hier, dass die heutigen 
WDVS auch auf Untergründe aufge-
bracht werden können, die für Anstriche 
nicht mehr tragfähig sind. Aufwendige 
Vorarbeiten entfallen und selbst gerissene 
Putzflächen können mit Wärmedämm-
Verbundsystemen sicher überbrückt wer-
den.

Fachkundige Beratung und Ausfüh-
rung zur Wärmedämmung von Fassaden 
erhalten Sie von Ihrem Meisterbetrieb der 
Maler- und Lackiererinnung.

Quelle Pixabay - Myimmo
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Bahn von rechts nach links aus-
rollen. Ausgerollte Bahn am Grat 
entlang schräg abschneiden. 

Abgeschnittene Bahn wird um 
180° gedreht und von links 
nach rechts weiterverlegt.

DELTA® schützt Werte. Spart Energie. Schafft Komfort. 

bvf@doerken.de · www.doerken.de/de

DELTA®-MAXX WD
Die Mehr-Wert-Bahn fürs Walmdach

Spart jede Menge Zeit und Materialkosten: Durch die Klebestreifen unter 
beiden Bahnenrändern lässt sich die hochreißfeste, extrem trittsichere 
Bahn besonders effizient verlegen. Im Bereich von Walmen und Kehlen 
fällt durch passgenauen Zuschnitt kein Materialabfall an. Hier kann sofort 
mit der schräg angeschnittenen Rolle weitergearbeitet werden.

16-596_AZ_MAXX_WD_88x125.indd   1 27.09.16   15:41

Stürmische Zeiten ha-
ben in Deutschland längst 
begonnen. Die Statistik be-
weist: Unter den fünf scha-
densintensivsten Stürmen 
der letzten 15 Jahre waren 
allein drei Sturmkatastro-
phen in der Zeit zwischen 
2010 und 2014.

Die Gebäudeversiche-
rungen mussten seit 
2000 über 8 Mrd. 

Euro für die Schadenregulie-
rung aufwenden (Quelle GDV). 

„Wenn wir schon das Wetter 
nicht verändern können, müs-
sen wir die Bauweise und das 
Bewusstsein von Bauherren än-
dern“, ist die logische Schluss-
folgerung des Obermeisters der 
Dachdeckerinung.

Zur Veränderung der Bau-
weise trat bereits am 1. März 
2011 eine Neuerung im Fach-
regelwerk des Dachdeckerhand-
werks in Kraft. Danach sind – je 
nach Windzone, die sich aus ei-
ner entsprechenden Karte ergibt 

– zusätzliche Maßnahmen zur 
Windsogsicherung auszuführen. 
Die größte Gefahr für ein Dach 
entsteht nämlich nicht durch 
den Winddruck, sondern durch 
den Windsog (fachl.: negativer 
Winddruck). Durch Verwir-
belungen ist bei einem Sturm 
besonders die dem Wind abge-
wandte Dachfläche gefährdet. 
Am kräftigsten ist der Windsog 
dabei in den Randbereichen – 
dem First oben, den Ortgängen 
an den Seiten und dem Traufbe-
reich unten.

Stürmische Zeiten 
stehen bevor

TermineNamen + Nachrichten
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Hier schreibt das Fachregelwerk ver-
bindlich Sicherungsmaßnahmen vor, 
wenn das Eigengewicht der Eindeckung 
keine ausreichende Sicherheit bietet. Das 
kann ein Verschrauben von Eindeckungs-
elementen oder die Befestigung mit spe-
ziellen Sturmklammern sein. Je nach 
Standort des Gebäudes in einer der vier 
Windlastzonen Deutschlands kann das 
von einer Sicherung jedes dritten Elemen-
tes bis zur Sicherung jedes einzelnen Ele-
mentes reichen. Da übrigens auch Solar-

module zu den Dacheindeckungen zählen 
können, finden ggf. auch hier die Fachre-
geln zur Windsogsicherung Anwendung.

Die Pflicht zur Windsogsicherung gilt 
nicht nur für Dächer, die nach dem Stich-
tag 1.3.2011 erstellt wurden. Auch nach 
größeren Reparaturen oder Sanierungen 
kann hier die Pflicht zur Nachrüstung 
bestehen.Daher ist jedem Hausbesitzer 
und jeder Hausverwaltung zu empfeh-
len, das Dach im Rahmen einer regelmä-

ßigen Dachwartung von Fachbetrieben 
der Dachdecker-Innung unter die Lupe 
nehmen zu lassen. Nur wer dieser „Ob-
liegenheitspflicht“ nachkommt, kann im 
Schadensfall auch mit einer reibungslosen 
Schadensregulierung durch die Gebäude-
versicherung rechnen. Auf eine „automa-
tische“ Regulierung nach Stürmen mit 
mehr als 8 Windstärken sollte niemand 
mehr vertrauen.

Die Adressen von Innungsbetrieben, 
die das Dach z. B. im Rahmen eines ers-
ten DachChecks unter die Lupe nehmen 
und bei Bedarf eine Optimierung anbie-
ten, gibt es bei der Dachdeckerinnung 
Bergisches Land.

Genauer unter die Lupe nehmen soll-
ten Hausbesitzer allerdings mobile Hand-
werker-Kolonnen, die solche Dach-Über-
prüfungen an der Haustüre anbieten. 
Hier steht nicht selten allein eine teure 
Auftragsanbahnung – unabhängig vom 
Dachzustand – im Vordergrund.
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Ihre Partner im EnergiekompetenzzentrumIhre Partner im Energiekompetenzzentrum

Das BAG hat klargestellt, dass das 
Nichteinladen eines Schwerbehinder-
ten zu einem Vorstellungsgespräch die 
Vermutung begründet, dass der Be-
werber wegen seiner Schwerbehinde-
rung vorzeitig aus dem Auswahlver-
fahren ausgeschieden ist und dadurch 
benachteiligt wurde.

Zum Sachverhalt: Die beklagte 
Stadt schrieb Mitte 2013 die Stel-
le eines „Techn. Angestelle/n für die 

Leitung des Sachgebiets Betriebstechnik“ des 
von ihr unterhaltenen Komplexes „Pal-
mengarten“ aus. In der Stellenausschrei-
bung heißt es u.a.: „Wir erwarten: Dipl.-
Ing. (FH) oder staatlich geprüfter Techniker/
in oder Meister/in im Gewerk Heizungs-/
Sanitär-/Elektrotechnik oder vergleichbare 
Qualifi kation; …“. Der mit einem Grad 
der Behinderung von 50 schwerbehin-
derte Kläger, der ausgebildeter Zentral-
heizungs- und Lüftungsbauer sowie staat-
lich geprüfter Umweltschutztechniker im 
Fachbereich „Alternative Energien“ ist, 
bewarb sich auf die ausgeschriebene Stelle. 

Er fügte seinem Bewerbungsschreiben ei-
nen ausführlichen Lebenslauf bei. Die be-
klagte Stadt lud den Kläger nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch ein und entschied 
sich für einen anderen Bewerber.

Der Kläger hat von der beklagten Stadt 
die Zahlung einer Entschädigung ver-
langt. Zur Begründung hat er ausgeführt, 
die beklagte Stadt habe ihn wegen seiner 
Schwerbehinderung diskriminiert. Sie sei 
ihrer Verpfl ichtung nach § 82 SGB IX, 
ihn zu einem Vorstellungsgespräch einzu-
laden, nicht nachgekommen. Bereits die-
ser Umstand begründet die Vermutung, 
dass er wegen seiner Schwerbehinderung 
diskriminiert worden sei. Die beklagte 
Stadt hat sich darauf berufen, sie haben 
den Kläger nicht zu einem Vorstellungsge-
spräch einladen müssen, da dieser für die 
zu besetzende Stelle offensichtlich fachlich 
ungeeignet sei. Auch das Arbeitsgericht 
hatte der Klage stattgegeben und die be-
klagte Stadt verurteilt, dem Kläger eine 
Entschädigung in Höhe von drei Brutto-
monatsverdiensten zu zahlen. Das Lan-

desarbeitsgericht hat das arbeitsgerichtli-
che Urteil auf die Berufung der beklagten 
Stadt teilweise abgeändert und die Ent-
schädigungssumme auf einen Bruttomo-
natsverdienst reduziert. Hiergegen wendet 
sich die beklagte Stadt mit ihrer Revision.

Die Revision hatte vor dem BAG kei-
nen Erfolg. Nach Auffassung des BAG 
hatte die beklagte Stadt dadurch, dass sie 
den Kläger nicht zu einem Vorstellungs-
gespräch eingeladen hatte, die Vermutung 
begründet, dass der Kläger wegen seiner 
Schwerbehinderung aus dem Auswahl-
verfahren vorzeitig ausgeschieden und 
dadurch benachteiligt wurde. Sie sei von 
ihrer Verpfl ichtung, den Kläger zu einem 
Vorstellungsgespräch einzuladen, auch 
nicht nach § 82 Satz 3 SGB IX befreit 
gewesen. Auf der Grundlage der Angabe 
des Klägers in seiner Bewerbung habe sie 
nicht davon ausgehen dürfen, dass diesem 
die erforderliche fachliche Eignung offen-
sichtlich fehlte.

Quelle: BAG, Urteil vom 
22.8.2016, Az. 8 AZR 375/15

Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG

Diskriminierung wegen
Schwerbehinderung
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Der beste Platz für Ihre Anzeige.
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Ziel der Qualifizierungsberatung 
der Agentur für Arbeit Bergisch Glad-
bach ist es, die kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen in der Region zu 
befähigen, ihre Leistungsfähigkeit und 
Produktivität mittel- und langfristig 
sicherzustellen.

Jörg Runge ist der Qualifizierungs-
berater der Arbeitsagentur für den 
Rheinisch-Bergischen Kreis und Le-

verkusen. Er ist speziell ausgebildet und 
unterstützt Sie bei der eigenständigen 
Planung und Organisation einer syste-
matischen und nachhaltigen Personal-
entwicklungsstrategie als grundlegende 
Voraussetzung für den Erhalt Ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit.

„Welche Personalbedarfe hat der Be-
trieb – mittel- und langfristig gesehen? 
Wie können diese gedeckt werden? – dies 
sind grundlegende Fragen, die sich jede 
Arbeitgeberin/jeder Arbeitgeber frühzeitig 
stellen muss“, so Jörg Runge. 

Natürlich spielt auch das Thema „Aus-
bildung“ in diesem Zusammenhang eine 
wichtige Rolle.

„Wenn Fachkräfte fehlen und sich kei-
ne passenden Bewerber/innen finden, 
muss ich als Unternehmen kreativ wer-
den, um die Lücken zu schließen. Hierbei 
hilft der Qualifizierungsberater, indem er 
Möglichkeiten aufzeigt, die sich ggf. auch 
im Betrieb selbst umsetzen lassen“, erklärt 
Jörg Runge einen Aspekt der Beratung.

In der Qualifizierungsberatung insge-
samt steht die Frage: „Bin ich als Un-
ternehmen für die Zukunft gut aufge-
stellt?“ im Mittelpunkt.

Dazu werden verschiedene Aspekte im 
Personalbereich untersucht:
»	 Demografieanalyse

Wie alt ist Ihr Personal in fünf oder 
zehn Jahren?

»	 Personalstruktur- und  
Bildungsbedarfsanalyse 
Verfügen Ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter über das Know-How das 
Ihr Unternehmen benötigt? 

»	 Bildungsbedarfsplanung 
Wo und wie lernen meine Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen am besten? 

»	 Bildungscontrolling 
Lohnt sich die Investition für mein 
Unternehmen?

Was sich auf den ersten Blick sehr the-
oretisch anhört, ist in der Umsetzung sehr 
praxisnah. Kleinen Unternehmen – v.a. 
denen ohne eine eigene Personalabteilung 
– fällt es häufig schwer, den Überblick 
über die vorhandenen (Alters)Strukturen 
der Mitarbeiter/innen zu behalten.

Etwas, das Jörg Runge aus der Praxis 
bestätigen kann:

„Ein ortsansässiger Betrieb stellte erst 
im Rahmen der Qualifizierungsberatung 
fest, dass der Altersdurchschnitt bei gut 53 
Jahren lag – in einigen Abteilungen sogar 
noch weit darüber. Da ist rasches Handeln 
gefragt, um nicht in einigen Jahren ohne 
die dringend benötigten Fachkräfte da zu 
stehen, deren langjährige Erfahrung eben-
falls für immer weg wäre.“

Der Qualifizierungsberater gibt Tipps 
und macht Vorschläge, wie mit der Situa-
tion umgegangen werden kann. Und dies 
übergreifend und nicht alleine auf die Un-
terstützungsmöglichkeiten der Agentur 
für Arbeit beschränkt!

Ihr Qualifizierungsberater:
»	 Jörg Runge 

02202 9333-206 
BergischGladbach.241-Arbeitgeber-
Service@arbeitsagentur.de

Qualifizierungsberatung – „(Mitarbeiter 
/innen) finden, binden, qualifizieren!“
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Sie überlegen, das Ausbildungsver-
hältnis mit einem/einer Jugendlichen 
zu beenden, weil es Probleme gibt?

Schlechte Noten in der Berufsschule? 
Schwierigkeiten im Betrieb? Solche 
Probleme nerven – ein Ausbildungs-

abbruch sollte allerdings der letzte Ausweg 
sein!

Viele Jugendliche haben mehr drauf, als 
es auf den ersten Blick scheint. Oft ist nur 
ein wenig Unterstützung nötig, um aus 
dem “Problemkind“ eine/n engagierte/n 
und gute/n Auszubildende/n zu machen!

Die „Assistierte Ausbildung“ (AsA) 
kann hier helfen! Für Sie entstehen kei-
ne Kosten!

Sie bilden den/die Jugendliche/n „ganz 
normal“ in Ihrem Betrieb aus. In die Rech-
te und Pflichten aus dem Ausbildungsver-
hältnis mischen wir uns nicht ein!

ABER:
Ihre Auszubildenden erhalten Hilfen
»	 zum Abbau von Sprach- und Bildungs-

defiziten
»	 zur Förderung fachtheoretischer Fertig-

keiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
und

»	 zur Stabilisierung des Berufsausbil-
dungsverhältnisses
und

Ihr Betrieb erhält
»	 die erforderliche Hilfestellungen bei 

der Verwaltung, Organisation und 
Durchführung der Ausbildung

und
»	 die Begleitung im Betriebsalltag zur 

Stabilisierung des Ausbildungsverhält-
nisses

durch einen von der Agentur für Arbeit, 
bzw. dem Jobcenter beauftragten Bil-
dungsträger.

Regelmäßige Gespräche mit allen an 
der Ausbildung beteiligten Personen sol-
len helfen, mögliche Probleme frühzeitig 
zu erkennen und gegenzusteuern.

Die Unterstützung ist individuell auf 
die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtet.

Und: Sie kann zu jeder Zeit innerhalb der 
Ausbildung beginnen!

Haben Sie Interesse an einer Beratung?

Dann wenden Sie sich gerne an Ihren 
Ansprechpartner im Arbeitgeber-Service 
oder an die kosten-freie Arbeitgeber-Hot-
line 0800 4 5555 20.

Ausbildungsabbruch droht…?
Assistierte Ausbildung kann helfen…!
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Seit dem 1. August 2016 werden 
auch Weiterbildungsmaßnahmen 
durch die Bundesagentur für Arbeit 
gefördert, die außerhalb der Arbeits-
zeit durchgeführt werden.

Zur Unterstützung der Qualifizie-
rungsförderung von Beschäftig-
ten im Rahmen des Programms 

WeGebAU der Bundesagentur für Arbeit 
stehen zusätzliche Mittel im Haushalt für 
arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur 
Verfügung.

Zielgruppe
Geringqualifizierte Beschäftigte und Be-
schäftigte in kleinen und mittleren Un-
ternehmen. Die Förderung soll dabei eine 
Anschubfinanzierung für die Weiterbil-
dung insbesondere in kleineren und mitt-
leren Unternehmen darstellen.

Der Arbeitnehmerin / dem Arbeitneh-
mer können die notwendigen Lehrgangs-
kosten ganz oder teilweise erstattet wer-
den. Darüber hinaus kann ein Zuschuss 
zu den zusätzlich entstehenden übrigen 

Weiterbildungskosten (z. B. Fahrkosten) 
gewährt werden, wenn diese zusätzlich 
entstehen.

Bei geringqualifizierten Beschäftigten, 
die an Weiterbildungen teilnehmen, wel-
che zu einem Berufsabschluss führen (z.B. 
Umschulungen, Vorbereitungslehrgänge 
auf Externenprüfungen) werden die not-
wendigen Lehrgangskosten in voller Höhe 
erstattet. Dies gilt unabhängig von der 
Betriebsgröße. Bei sonstigen Beschäftig-
ten in kleinen und mittleren Unterneh-
men übernehmen die Agenturen die Lehr-
gangskosten nur anteilig:
»	 bis zu 75 % bei älteren Beschäftigten, 

bei denen die Schulungszeit zumindest 
teilweise in die übliche Arbeitszeit fällt 
und

»	 bis zu 50 % in allen anderen Fällen, 
wenn der Arbeitgeber mindestens 50 % 
der Lehrgangskosten trägt.

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer erhalten für die Förderung einen 
Bildungsgutschein. Damit können sie 
unter zugelassenen Weiterbildungsange-

boten wählen. Auf die Ausstellung eines 
Bildungsgutscheins kann verzichtet wer-
den, wenn Arbeitgeber und Arbeitneh-
merin/ Arbeitnehmer damit einverstan-
den sind.

Arbeitgeber können für die berufliche 
Weiterbildung ihrer Arbeitnehmerin/ ih-
res Arbeitnehmers einen Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt erhalten, wenn
»	 eine gering qualifizierte Beschäftigte/ 

ein gering qualifizierter Beschäftigter 
im Rahmen des bestehenden Arbeits-
verhältnisses unter Fortzahlung des 
Arbeitsentgeltes einen anerkannten 
Berufsabschluss oder eine berufsan-
schlussfähige Teilqualifikation erwirbt 
und

»	 wegen der Teilnahme an der Maßnah-
me die Arbeitsleistung ganz oder teil-
weise nicht erbringen kann.
Der Arbeitsentgeltzuschuss kann bis 

zur Höhe der weiterbildungsbedingt aus-
gefallenen Arbeitszeit erbracht werden.

Nähere Informationen finden Sie auf 
den Internetseiten der Agentur für Arbeit.

Übernahme der Weiterbildungskosten 
durch die Bundesagentur für Arbeit

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen dürfen jetzt in Ausnahmefällen 
bis zu drei Tage rückdatiert werden. 
Die entsprechende Änderung der Ar-
beitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) 
ist am 4. März 2016 in Kraft getreten. 
Bisher war eine Rückdatierung nur für 
zwei Tage möglich.

Um jedoch zu gewährleisten, dass 
eine Arbeitsunfähigkeit auch für 
den Zeitraum einer Notfallver-

sorgung rückwirkend bescheinigt werden 
kann – zum Beispiel für das Wochenen-
de – wurde der Zeitraum von zwei auf 

drei Tage verlängert. Zudem wurde in der 
AU-RL die Regelung zum Anspruch auf 
Krankengeld und dessen Fortbestehen 
aufgrund einer Folgebescheinigung der 
Arbeitsunfähigkeit geändert.

Bislang mussten die Patienten die Fort-
dauer der Arbeitsunfähigkeit spätestens 
am Tage des Ablaufs der bisher attestierten 
Arbeitsunfähigkeit erneut ärztlich feststel-
len lassen. Durch das GKV-Versorgungs-
stärkungsgesetz wurde neu geregelt, dass 
der Anspruch auf Krankengeld auch dann 
bestehen bleibt, wenn das Fortbestehen 
der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 

Krankheit am nächsten Werktag nach dem 
Ende der bisher festgestellten Arbeitsunfä-
higkeit ärztlich festgestellt wird. Samstage 
werden dabei nicht als Werktage gezählt. 
Ist die AU-Bescheinigung zum Beispiel 
bis Dienstag ausgestellt, wäre der nächste 
Werktag nach dem Ende der bisher festge-
stellten Arbeitsunfähigkeit der Mittwoch. 
Endet sie am Freitag, müsste der Patient 
den Arzt für eine Folgebescheinigung erst 
wieder am Montag aufsuchen. Damit wer-
den die Probleme gelöst, die sich in der 
Praxis bei der verspäteten Ausstellung von 
AU-Bescheinigungen (Folgebescheinigun-
gen) in der Vergangenheit ergaben.

Regelungen zur Rückdatierung und zu Folgebescheinigungen geändert

Neues zur AU-Bescheinigung
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Neuregelung des § 309 Nr. 13 BGB: 
Anpassung der Ausschlussklauseln in 
Arbeitsverträgen ohne Tarifbindung 
erforderlich 

Künftig wird man in arbeitsver-
traglichen Ausschlussfristen nicht 
mehr vereinbaren können, dass 

die Ansprüche „schriftlich“ innerhalb ei-
ner bestimmten Frist geltend gemacht 
werden müssen. Eine schriftliche Geltend-
machung sehen aber bislang die meisten 
Arbeitsverträge vor.

Ausschlussfristen sollen Klarheit und 
Rechtssicherheit schaffen, denn ohne die-
se Fristen würden Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis (z. B. Überstundenver-
gütung, Urlaubsgeld etc.) regelmäßig erst 
nach drei Jahren verjähren. Zumeist se-
hen die Arbeitsverträge vor, dass fälli-
ge Ansprüche innerhalb von drei Mona-
ten „schriftlich“ geltend gemacht werden 
müssen, sonst verfallen sie. Nach einer ab 
dem 1.10.2016 geltenden Neuregelung 
des § 309 Nr. 13 BGB darf in Arbeits-
verträgen die Geltendmachung eines An-
spruchs jedoch nicht mehr an eine stren-
gere Form als die „Textform“ gebunden 
werden.

Der Textform genügt u.a. eine E-Mail 
oder ein (Computer-)Fax. Arbeitsrecht-
lich sind die folgenden Konsequenzen 

zu beachten, wobei zwischen vor bzw. 
nach Inkrafttreten der Neuregelung am 
1.10.2016 abgeschlossenen Verträgen zu 
differenzieren ist: 
1.	Nach dem 1.10.2016 abgeschlossene 

Arbeitsverträge 
» 	Schreibt ein nach dem 1.10.2016 ge-

schlossener Arbeitsvertrag eine schriftli-
che Geltendmachung von Ansprüchen 
vor, ist dieses Schriftformerfordernis 
nach dem neuen § 309 Nr. 13 BGB 
unwirksam. Es reicht daher jede, auch 
eine mündliche Anzeige, zur Fristwah-
rung.

» 	Tarifvertragliche Ausschlussfristen blei-
ben unverändert wirksam. Das heißt, 
dass Arbeitsverträge mit Tarifbindung 

Anpassung von Ausschlussklauseln

Zahlt der Arbeitgeber seinem Ar-
beitnehmer den Lohn nicht rechtzeitig 
aus und wird einem Arbeitnehmer da-
raufhin ein laufendes Darlehen gekün-
digt, so können auf den Arbeitgeber 
im Einzelfall hohe Verzugsschadenan-
sprüche zukommen.

Hierzu kann auch derjenige Scha-
den zählen, der dem Arbeit-
nehmer durch eine Zwangsver-

steigerung seiner Immobilie entsteht, die 
bedingt durch die verspätete Lohnzahlung 
infolge unterbliebener Kredittilgung ein-
geleitet wurde. Dies hat das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz durch Urteil vom 
24. September 2015 entschieden. Hierbei 
hatte das Gericht folgende Leitsätze auf-
gestellt:
1.	 Es ist nicht vollkommen ungewöhnlich 

oder unwahrscheinlich, dass der Ver-
zug eines Schuldners dazu führt, dass 
der Gläubiger seine eigenen Verbind-
lichkeiten nicht erfüllen kann und in-
folgedessen Vollstreckungsmaßnahmen 

eingeleitet werden.
2.	 Es ist nicht außerhalb jeder Lebenser-

fahrung, dass die Finanzierung einer 
Immobilie durch den Arbeitnehmer 
gefährdet und dadurch ggf. auch das 
Risiko einer drohenden Zwangsverstei-
gerung erhöht bzw. verwirklicht wer-
den, wenn der geschuldete Lohn als 
Lebensgrundlage des Arbeitnehmers 
nicht pünktlich gezahlt wird.

3.	 Es ist Sache des Arbeitgebers, dafür 
Sorge zu tragen, dass er den bei ihm be-
schäftigten Arbeitnehmer auch recht-
zeitig bezahlen kann. Es bestand keine 
Obliegenheit des Arbeitnehmers, Vor-
kehrungen – etwa durch Bildung von 
Rücklagen – für den Fall zu treffen, 
dass der Arbeitgeber den fälligen Lohn 
nicht pünktlich zahlt.

4.	 Es kommt nicht darauf an, ob und 
ggf. in welchen Zeiträumen die Dar-
lehen nicht bedient worden waren. Es 
kommt auch nicht darauf an, ob ggf. 
auch ein höherer Versteigerungserlös 
hätte erzielt werden können.

5.	 Ein ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen einer Obliegenheitsverletzung 
des Geschädigten und der Entstehung 
des Schadens ist dann nicht gegeben, 
wenn der Schädiger die Zahlung auch 
bei einem Warnhinweis nicht rechtzei-
tig geleistet hätte.

In diesem Zusammenhang möchten 
wir auf § 288 Abs. 5 BGB hinweisen. Die-
se Regelung trat zwar bereits am 29. Juli 
2014 in Kraft. In zeitlicher Hinsicht wa-
ren jedoch bis dahin Rechtsgeschäfte be-
troffen, die ab dem 29. Juli 2014 geschlos-
sen wurden. Nunmehr wird ab dem 1. Juli 
2014 die Vorschrift auch auf Arbeitsver-
hältnisse Anwendung finden, die vor dem 
29. Juli 2014 begründet wurden.

Dies bedeutet, dass der Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber eine Verzugspauschale in 
Höhe von 40,00 € verlangen kann.

Quelle: Urteil des Landesarbeits- 
gerichts Rheinland-Pfalz 

vom 24.9.2015, Az.: 2 Sa 555/14

Schadenersatz bei 
verspäteter Lohnzahlung
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AGG-Strafen für diskriminieren-
de Bewerbungen liegen im Trend.  
Mit der Überschrift „Frauen an die 
Macht“ in einer Stellenanzeige hat 
ein Autohaus die Werbetrommel für 
Verkäuferinnen gerührt und sich in 
das Visier des AGG gebracht. Die Ent-
schädigungsklage des abgelehnten 
männlichen Bewerbers lehnte das Ar-
beitsgericht Köln jedoch ab und ent-
schied: Die Benachteiligung des Man-
nes war zulässig.

Das Arbeitsgericht Köln hatte es 
mit einer eher außergewöhnli-
chen Stellenanzeige zu tun. Ein 

Autohaus brachte  bereits in der Über-
schrift seiner Annonce deutlich zum Aus-
druck, dass männliche Bewerber für die 
offene Verkäuferstelle nicht die 1. Wahl 
waren. „Frauen an die Macht“ titelte das 
Stellenangebot. Auch der Anzeigentext 
war eindeutig: „Zur weiteren Verstär-
kung unseres Verkaufsteams suchen wir eine 
selbstbewusste, engagierte und erfolgshung-
rige Verkäuferin.“

Der Hintergrund für die Stellenan-
zeige war, dass bei dem Autohaus aus-
schließlich männliche Verkäufer ange-
stellt waren. Es wurde auf die Anzeige 
hin durch das Autohaus auch eine Ver-
käuferin eingestellt.

Ein abgelehnter männlicher Bewer-
ber fühlte sich dadurch wegen seines Ge-
schlechts benachteiligt und machte vor 
dem Arbeitsgericht Köln eine Entschädi-
gung nach § 15 AGG geltend.

Das Gericht entschied und betrat da-
mit AGG-Neuland:

Die konkrete Stellenanzeige begründet 
keinen Entschädigungsanspruch. Zwar 
enthalte die Stellenanzeige einen Verstoß 
gegen das Benachteiligungsverbot, da sie 
sich nur an Verkäuferinnen richte. Die 
unterschiedliche Behandlung sei aber aus-
nahmsweise zulässig, wenn der Arbeit-
geber das Ziel verfolge, seinen Kunden 
Verkaufsberater beider Geschlechter zur 
Verfügung zu stellen.

Dies sei hier laut Arbeitsgericht der 
Fall. Der Arbeitgeber hatte angeführt, der 
Frauenanteil unter den Kunden liege bei 
25 bis 30 %. Bestimmte Einstiegsmodel-
le seien sogar bei Frauen besonders gefragt 
und einige Kunden hätten bereits aus-
drücklich nach einer Verkäuferin gefragt. 
Dies reichte dem Arbeitsgericht Köln aus, 
um die unterschiedliche Behandlung zu 
akzeptieren. Ausnahmsweise sei eine Un-
gleichbehandlung zulässig. Die Klage des 
abgelehnten Bewerbers auf Entschädigung 
wurde im Ergebnis daher abgewiesen.

Hinweis: Es handelt sich vorliegend um 
eine Einzelfallentscheidung, die von ande-
ren Gerichten anders entschieden werden 
könnte. Jedenfalls sollte eine Stellenaus-
schreibung, die sich einzig an ein be-
stimmtes Geschlecht richtet, sachlich be-
gründet werden können. Bei Rückfragen 
wenden Sie sich im Vorfeld einer solchen 
Stellenausschreibung an die Rechtsabtei-
lung Ihrer Kreishandwerkerschaft.

Arbeitsgericht Köln, Urteil vom 
10.2.2016; Aktz.: 9 Ca 4843/15

„Frauen an die Macht“ – 
Diskriminierende Stellenanzeige?

nicht geändert werden müssen, da die 
entsprechenden Ausschlussfristen in 
den Tarifverträgen geregelt sind.

2. Vor dem 1.10.2016 abgeschlossene 
Arbeitsverträge (sog. Altverträge) 

Auf Altverträge hat die Neuregelung kei-
ne Auswirkung. Nach der gleichzeitig in 
Kraft tretenden Übergangsregelung gilt 
die Änderung des § 309 Nr. 13 BGB nur 
für „Schuldverhältnisse, die nach dem 
30.9.2016 entstehen“. Zuvor vereinbarte 
Schriftformerfordernisse in Ausschluss-
klauseln bleiben daher wirksam.

Fazit: Unternehmen sollten ihre Arbeits-
verträge ohne Tarifbindung anpassen. An-
dernfalls sind Ausschlussklauseln in Ver-
trägen, die ab dem 1.10.2016 geschlossen 

werden, unwirksam. Auch bei der Ände-
rung älterer Verträge sollten die bisherigen 
Ausschlussklauseln vorsorglich angepasst 
werden. Eine Formulierung könnte wie 
folgt lauten: 
1. 	Alle beiderseitigen Ansprüche aus dem 

Arbeitsverhältnis und solche, die mit 
dem Arbeitsverhältnis in Verbindung 
stehen, verfallen, wenn sie nicht inner-
halb von 3 Monaten gegenüber der an-
deren Vertragspartei in Textform erho-
ben werden.

2. 	Die Ausschlussfrist beginnt, wenn der 
Anspruch entstanden ist und der An-
spruchsteller von den Anspruch be-
gründenden Umständen Kenntnis er-
langt oder ohne grobe Fahrlässigkeit 
erlangen müsste.

3. 	Diese Ausschlussregelung gilt nicht für 

die Haftung aus einer Pflichtverletzung 
für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesund-
heit sowie für eine Haftung für sonsti-
ge Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung 
beruht.

4.	 Diese Ausschlussregelung gilt nicht für 
Ansprüche des Beschäftigten auf den 
gesetzlichen Mindestlohn nach § 1 
Mindestlohngesetz und auf Mindest-
lohn im Sinne des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes.

Musterarbeitsverträge können Sie un-
ter www.handwerk-direkt.de im Mitglie-
derbereich oder bei der Rechtsabteilung 
der Kreishandwerkerschaft erhalten, die 
für Rückfragen gerne zur Verfügung steht.
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Weil er alkoholisiert und ohne Füh-
rerschein wohl an einem Straßenren-
nen teilgenommen hatte, durfte ein 
Autohaus seinen Verkäufer entlassen. 
Er selbst hatte vor Gericht erklärt, ei-
nen Dieb verfolgt zu haben. Darauf 
kam es aber nicht an. 

Verkäufer in einem Autohaus ris-
kieren durch privat begangene 
grobe Verkehrsverstöße unter 

Alkoholeinfl uss ihren Job. Das zeigt der 
Streit über eine fristlose Kündigung, der 
vom Arbeitsgericht (ArbG) Düsseldorf 
entschieden wurde. Die Richter wiesen 
die Kündigungsschutzklage eines Auto-
verkäufers ab, der vom Autohaus fristlos 
entlassen worden war.

Der Mann soll im März von der Polizei 
dabei aufgegriffen worden sein, wie er mit 
überhöhter Geschwindigkeit mit einem in 
Deutschland nicht zugelassen Renn-Quad 
unter Alkoholeinfl uss und ohne gültige 
Fahrerlaubnis hinter seinem eigenen Lam-
borghini hergefahren und dabei mehrere 
rote Ampeln überfahren haben soll. Der 
Lamborghini soll wiederum von einer 

anderen Person gesteuert worden sein, 
machte das Autohaus zur Begründung der 
Kündigung geltend. Es ging von einem il-
legalen Straßenrennen aus.

Auch weil der Mann bereits zwei Jah-
re zuvor wegen eines ähnlichen Vorfalls 
abgemahnt wurde, sprach das Autohaus 
die fristlose Kündigung aus. 2014 hatte 
der Mitarbeiter mit einem Fahrzeug der 
Schwestergesellschaft der Arbeitgeberin 
ebenfalls unter Alkoholeinfl uss einen To-
talschaden verursacht. Hierbei war ihm 
der Führerschein entzogen worden.

Fristlose Kündigung auch nach
„Verfolgungsjagd“ wirksam
Vor Gericht bestritt der Gekündigte aller-
dings ein verabredetes Straßenrennen und 
präsentierte eine ganz andere Version. Er 
habe am besagten Abend seine Lebensge-
fährtin mit seinem Lamborghini von ei-
ner Feier abholen wollen. Vor Ort habe 
er dann das WC benutzt und dabei den 
Motor laufen lassen. Ein Fremder habe 
die Gelegenheit genutzt und sei mit dem 
Fahrzeug weggefahren. Im Schockzustand 
habe er dann das angeblich in direkter 

Nähe stehende Quad benutzt und die Ver-
folgung aufgenommen.

Welcher Version das Gericht mehr 
Glauben schenkte ist nicht bekannt. Aller-
dings kam es hierauf auch nicht an. Denn 
selbst wenn die Variante des klagenden 
Verkäufers über seine „Verfolgungsjagd“ 
der Wahrheit entspräche, rechtfertige der 
vorgetragene Vorfall die Verfolgungsjagd 
im alkoholisierten Zustand und unter 
mehrfachem Verstoß gegen die Straßen-
verkehrsordnung nicht, urteilte das Ge-
richt. Auch dann sei die Arbeitgeberin zur 
fristlosen Kündigung berechtigt gewesen. 

Zwar handele es sich um ein außer-
dienstliches Verhalten. Auch dieses kön-
ne aber eine Kündigung begründen, wenn 
hierdurch das Vertrauen des Arbeitge-
bers in die Eignung des Mitarbeiters er-
schüttert und das Ansehen des Unterneh-
mens gefährdet werde. Im vorliegenden 
Fall komme erschwerend hinzu, dass der 
Mann bereits abgemahnt worden war.

Arbeitsgericht Düsseldorf, Urteil 
vom 12.7.2016, Az. 15 Ca 1769/16

Fristlose Kündigung eines Autohaus-
verkäufers wegen Trunkenheitsfahrt
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Das Amtsgericht Mülheim an 
der Ruhr (Az.: 12 C 1124/14) hat 
mit Urteil vom 30. Juli 2015 ent-
schieden, dass ein Kunde An-
spruch drauf hat, dass in einer 
Rechnung auch Angaben zum 
Lohnanteil ausgewiesen werden. 
Schließlich seien die Lohnkosten 
nach § 35 a Einkommensteuerge-
setz (EStG) steuerlich begünstigt.

Sachverhalt: Die Kundin klag-
te, weil ein Umzugsunterneh-
men zwar eine Rechnung für 

den Umzug ausstellte, in der Rech-
nung der Anteil der Lohnkosten aber 
nicht ausgewiesen worden war. Da-
mit konnte die Kundin die Rech-
nung nicht bei ihrem Finanzamt als 
haushaltsnahe Dienstleistung gemäß 
§ 35 a Abs. 2 EStG steuerlich geltend 
machen.

Urteil: der Unternehmer hat zwar 
seine Verpfl ichtung zur Übersendung 
einer Rechnung erfüllt, die auch den 
Anforderungen des § 14 Abs. 4 Um-
satzsteuergesetz (UStG) entspricht. 
Nach Auffassung des Amtsgerichts 
hat die Kundin allerdings gegen den 
Unternehmer auch einen Anspruch 
darauf, dass in der Rechnung der 

Lohnanteil für dessen Leistungen 
ausgewiesen ist, damit die haushalts-
nahen Dienstleistungen beim Fi-
nanzamt gemäß  § 35 a Abs. 2 EStG 
abgesetzt werden können.

Diese Verpfl ichtung folgt im Hin-
blick auf die sich für den Unter-
nehmer aus § 242 BGB (Treu und 
Glauben) ergebende Pfl icht, den Ver-
tragspartner nicht zu schädigen, führt 
das Gericht in den Entscheidungs-
gründen aus. Da es sich bei dem pri-
vatrechtlichen Anspruch auf Rech-
nung um eine Nebenverpfl ichtung 
des Leistungserbringers gegenüber 
dem zahlenden Leistungsempfänger 
handelt, hätte die Kundin, solange 
der Beklagte ihr die Rechnung vor-
enthält, sogar die Bezahlung nach § 
273 BGB zurückbehalten können, so 
das Gericht.

Hinweis: In dem entschiedenen Fall 
handelt es sich um die steuerliche Be-
günstigung einer Dienstleistung, die 
als haushaltsnahe Dienstleistung nach 
§ 35 Abs. 2 EStG steuerlich begüns-
tigt ist. Eine vergleichbare Rechtslage 
liegt auch bei der steuerlichen Begüns-
tigung von Handwerkerleistungen ge-
mäß § 35 a Abs. 3 EStG vor.

Steuerbonus auf Handwerkerleistungen

Lohnanteil muss
erkennbar sein
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Mit ihrer betrieblichen Krankenver-
sicherung (bKV) haben Betriebsinha-
ber einen starken Trumpf in der Hand 
im Wettrennen um qualifizierte Fach-
kräfte.

Fachkräfte zu bekommen und zu 
halten war noch nie ganz einfach. 
Doch mit Eintreten der geburten-

schwachen 1990er-Jahrgänge ins Berufs-
leben hat sich das Problem insbesondere 
für kleine und mittlere Unternehmen ver-
schärft. Wer sich heute für oder gegen ei-
nen bestimmten Arbeitgeber entscheidet, 
fällt seine Entscheidung nicht allein auf-
grund des Gehalts. Immer häufiger geben 
die gebotenen Zusatz- und Sozialleistun-
gen den letzten Ausschlag. 

Mit einem Kollektivvertrag über das 
Versorgungswerk der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land lässt der Arbeitgeber 
seine Mitarbeiter von einer umfangreichen 
Gesundheitsvorsorge profitieren. Verschie-
dene Tarif-Bausteine lassen sich flexibel 
und bedarfsgerecht miteinander kombinie-
ren: von Vorsorgeleistungen, wie Schutz-
impfungen, über Akutleistungen nach Un-
fällen bis hin zu umfangreichen Leistungen 
beim Zahnarzt. Die bKV leistet ohne War-
tezeit; eine Gesundheitsprüfung entfällt.

Arbeitnehmer haben außerdem die 
Möglichkeit, gegen eigenen Beitrag den 
Versicherungsschutz für sich und ihre An-
gehörigen um weitere Leistungsbausteine 
zu erweitern. Beschäftigte, die ihren Ar-
beitgeber oder in den Ruhestand wechseln, 
brauchen dennoch nicht auf den Versiche-
rungsschutz zu verzichten. Sie können in 
die arbeitnehmerfinanzierte Variante der 
bKV wechseln, die exakt der arbeitge-
berfinanzierten bKV entspricht. Gleiches 
gilt im Übrigen, sollte der Arbeitgeber die 
bKV nicht fortführen wollen.

Die bKV überzeugt auch durch den ge-
ringen Verwaltungsaufwand für den Ar-

beitgeber. Über das Arbeitgeberportal der 
SIGNAL IDUNA, dem Partner des Ver-
sorgungswerks, lassen sich die Kollektivver-
träge und die mitversicherten Mitarbeiter 
einfach und sicher verwalten. Zudem ent-
steht für den Arbeitgeber auch kein Mehr-
aufwand, wenn ein Arbeitnehmer seine 
bKV in Anspruch nimmt: Die Abrechnung 
erfolgt direkt und datensicher zwischen 
dem Versicherungsunternehmen und  dem 
Versicherten. Darüber hinaus garantiert die 
SIGNAL IDUNA über die gesamte Ver-

tragslaufzeit stabile Beiträge, was die Pla-
nungssicherheit für den Betrieb erhöht.

Arbeitnehmer müssen den Beitrag zur ar-
beitgeberfinanzierten bKV versteuern und 
darauf Sozialabgaben entrichten, denn die 
Prämie gilt steuerlich als Barlohn. Allerdings: 
Es bleibt deutlich mehr vom Brutto, als wenn 
sich ein Beschäftigter für den gleichen Beitrag 
selbst krankenzusatzversichern würde. Der 
Betrieb wiederum hat verschiedene Möglich-
keiten, der Steuer- und Sozialabgabenpflicht 
nachzukommen. Ob für den Arbeitgeber 
aber die Individual- oder Pauschalbesteue-
rung oder auch eine Nettolohnvereinbarung 
vorteilhafter ist, sollte er in einem persönli-
chen Beratungsgespräch erörtern. 

Mit einer bKV bietet der Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern einen echten Mehr-
wert. So profitiert er von einer zufriedenen 
Belegschaft und hat beim Wettrennen um 
Fachkräfte die Nase vorn gegenüber der 
Konkurrenz. Die Mitarbeiter wiederum 
kommen in den Genuss einer leistungs-
starken Krankenzusatzversicherung.

Übrigens: In die bKV können auch pri-
vat versicherte Beschäftigte aufgenommen 
werden.

Betriebliche Krankenversicherung

Trumpf im Wettrennen um Fachkräfte

Generalagentur Weeck-Haupricht 
Rösrather Str. 747, 51107 Köln-Rath 
Tel.: (0221)9841500 
info.weeck-haupricht@signal-iduna.net

Generalagentur Adrian Dulog 
Berliner Str. 64, 42929 Wermelskirchen 
Tel.: (02196)7069363 
adrian.dulog@signal-iduna.net

Generalagentur Elke Voß 
Kökner Str. 37, 51491 Overath 
Tel.: (02206)910567 
elke.voss@signal-iduna.net
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Fachbetriebe Fachbetriebe 
und Partnerund Partner
rund um‘s Kfzrund um‘s Kfz



Rund 120 Fachinteressierte fanden 
sich am 18.9.2016 im großen Saal 
der Kreishandwerkerschaft Bergisches 
Land in Bergisch Gladbach ein, wo das 
Team der Friseurinnung Bergisches 
Land ihre Modematinee veranstalte-
te. Zu den Gästen zählten dabei un-
ter anderem auch Willi Reitz, Kreis-
handwerkmeister Bergisches Land, 
Ehrenobermeister Volker Steffens und 
die Vorstandsmitglieder der Friseurin-
nung Bergisches Land. 

Präsentiert wurden hier die neues-
ten saisonalen Winter-Looks der 
Frisuren- und Make-up-Trends 

2016/17. Außerdem stellte die Firma 
check up products GmbH, die professi-
oneller Ansprechpartner für Produkte in 
der Friseurbranche sind, ihr Kooperati-
onskonzept vor.

Durch die Liveperformance moderi-
terte der stellvertretende Obermeister der 
Friseurinnung Bergisches Land, Rüdiger 
Stroh, der dabei insbesondere auf ange-

wandte Techniken und Schnittführun-
gen bei den Damen- und Herrenmodellen 
einging. Ebenso erfuhren die Gäste von 
den Top-Akteurinnen und -Akteuren auf 
der Bühne Informationen zu deren Cuts 
und Umstylings ihrer Modelle. 

„Für die Trendfrisuren des kommen-
den Herbst/Winters gilt vor allem eins: 
Wir haben die Wahl der Zeitreise durch 
zwei Modewelten“, so Thomas Stangier, 
Obermeister der Friseurinnung Bergi-
sches Land. „Basis dafür ist ein Cut, der 
facettenreich gestylt vielseitige Looks ver-
spricht. Die Trends definieren sich durch 
eine Neuinterpretation der spannenden 

Neue Winterlooks bei 
Modematinee präsentiert
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Fashionkultur Großbritanniens vergan-
gener Jahrzehnte. Ob straight und glatt-
glänzend beim Sheer-Retro-Look wie in 
den 60ern oder unangepasst und aus-
drucksstark beim Punk-Chic-Style wie in 
den 70ern und 80ern. In jedem Fall sind 
sie individuell abgestimmt, um der jewei-
ligen Persönlichkeit Ausdruck zu verlei-
hen.“

Sheer Retro 
Dieser Look kommt gezähmt daher. Er 
besticht durch klare Formen und Schnitt-
linien. Eine Hommage an London, der 
Welthauptstadt des Friseurhandwerks, 
und seine Ikone Vidal Sassoon, der das 
Friseurhandwerk und die Mode revoluti-
onierte. Mit einem Zeitsprung in die 60er 
Jahre des britischen Styles, folgt hier das 
frisierte Haar einer starken Geradlinigkeit, 
gepaart mit grafischen Elementen und ei-
nem besonders glanzvollen Finish.

Punk Chic 
Diese Linie präsentiert sich ganz im Stil 
Westwoods, die in den 70er Jahren erst-
mals den Punk auf den Laufsteg brachte. 
Provozierend und unkonventionell, be-
eindruckt sie durch einen starken Mix der 
Texturen. Auf den rebellischen Spuren der 
Brit-Punk-Kultur um die Sex Pistols, The 
Clash oder Joy Division sitzt das Haar 
lässig-alternativ. Strukturen und Formen 
werden voll ausgekostet, exzessiv gestylt 
und versprechen Freiheit und Coolness.

Die Over 45’s
Ihr Style beeindruckt durch ein ganz be-
sonderes Charisma, denn sie sind inter-
essiert, trendorientiert und vollkommen 
selbstsicher. Extravagante, modische Ex-
perimente, um sich auszuprobieren, ha-
ben sie nicht nötig. Sie wissen genau, was 

ihnen steht und setzen zugleich auf typ-
gerechte Wandelbarkeit. „Best-Ager“ oder 
„Generation Plus“, es existieren zahlreiche 
Bezeichnungen für die „Over 45’s“.

Outer Space als Kontrastprogramm
Absolutes Kontrastprogramm ist der an-
drogyne Tilda Swinton-Look. Hier wird 
absolutes Understatement fokussiert. Ba-
sis ist eine perfekt modellierte, markant 
herausgearbeitete Gesichtsform. Helle 
Augenbrauen und Wimpern sowie nude-
farbene Lippen manifestieren Zurückhal-
tung. Einzig die Augenlider sind leicht 
durch stoneviolettfarbenen Lidschatten 
betont.

Make-up Trends
Die Augenbrauen kommen im Herbst 
und Winter ganz groß raus. Das Stichwort 
lautet Browlighter. Mit einem Augenbrau-
enstift schwungvoll betont, werden die 
Brauen mit Highlighter zusätzlich abge-
grenzt. Das sorgt für einen wachen und 
frischen Blick. Dazu Kupfer- und Rottö-
ne auf den Lidern als leuchtender Akzent, 
die uns gleich in die richtige Herbststim-
mung versetzen. Kupferbraun in cremiger 
Textur auf den Lippen und eine Rougie-
rung in Bronze verleihen dem Look ein 
edel schimmerndes Finish. Der rebellische 
Vamp mit ausdrucksstarkem Augen-Ma-
keup ist ein weiterer Trend. Das Trendu-
tensil ist hierfür ein dicker Kajalstift, der 
cremig verwischt wird. Nicht als Linie 
aufgetragen, sondern rauchig schattiert, 
wirken vor allem helle Augen größer und 
strahlend schön. Aubergine und Rottöne 
in Burgund verblendet, verleihen den Lip-

pen einen auffälligen 3D-Effekt und las-
sen sie besonders voll erscheinen.

Fazit 
Es gibt ein zeitloses Rezept zur modi-
schen Orientierung für jeden. Das gilt für 
die Kleiderwahl, das Haarstyling und das  
Make-up gleichermaßen. Mode, egal ob 
am Körper oder auf dem Kopf, sollte die 
Individualität des Trägers in erster Li-
nie unterstreichen. Dabei gibt es nie nur 
DEN einen Look, sondern immer eine 
Vielzahl an Möglichkeiten.

Weitere Bildimpressionen finden Inter-
essierte auf der Homepage der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land unter www.
handwerk-direkt.de (Friseurinnung) oder 
direkt über den QR-Code.
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Von Brotprüfern bestätigt: Die viel-
fältige Brotauswahl der Innungsbä-
cker im Bergischen Land ist  unschlag-
bar und mit guten Bewertungen ganz 
weit vorne.

Anlässlich der Brotprüfung am 
22.9.2016 auf dem Rathausplatz 
in Bergneustadt ließen diesmal 

über 20 Bäcker aus dem Rheinisch-Bergi-
schen Kreis, dem Oberbergischen Kreis 
und der Stadt Leverkusen ihre Brotsorten 
unter die Lupe nehmen. Bei der öffentli-
chen Brotprüfung wurden dabei über 100 
Brote auf ihren Geruch und Geschmack, 

die Form, Lockerung, Krumenbildung, 
Struktur, Elastizität, Oberfl ächen- und 
Krusteneigenschaften sowie das Aussehen 
unter die Lupe genommen.

Karl-Ernst Schmalz, Brotprüfer und 
Sachverständiger vom Institut für Quali-
tätssicherung von Backwaren (IQ-Back) 
führte zusammen mit Markus Theißen 
vom Verband des Deutschen Bäckerhand-
werks für die Innungsbetriebe die Prüfung 
durch. Bäckereien, deren Brote hier mit 
der Note „gut“ oder „sehr gut“ abschnei-
den, erhalten vom Institut das begehrte 
IQ-Back-Siegel.

Auch der deutsche Schauspieler Simon 
Licht, der im April 2016 zum offi ziellen 
Botschafter des Deutschen Brotes 2016 
ernannt wurde, ließ es sich nicht nehmen, 
den Stand der Prüfung zu besuchen. Für 
ihn hat Brot sowohl berufl ich als auch pri-
vat einen hohen Stellenwert.

„Brot ist nicht gleich Brot“, betont 
Schmalz an diesem Prüfungstag. Immer-
hin seien in Deutschland derzeit 3.300 
Brotsorten im Angebot. „Bei einem Brot 
war heute leider beispielsweise die Krus-
te leicht offen. Das birgt die Gefahr der 
Schimmelbildung durch eindringende 

„Ausgezeichnetes“ Brot

Auch die Kinder der Klasse 3k der Sonnenschule fanden sich am Stand der Brotprüfung in Bergneu-
stadt ein – passend zum aktuellen Thema des Sachkundeunterrichts „Vom Getreide zum Brot“.
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Ihre Tischler-MeisterbetriebeIhre Tischler-Meisterbetriebe
und Partnerund Partner

Feuchtigkeit. Hier konnte keine der Best-
noten vergeben werden. Die meisten der 
eingereichten Brote wiederum waren ein 
wahres Geschmackerlebnis für die Sinne 
und von hervorragender Backqualität.“

Pro getestetem Brot zahlen die Innungs-
bäcker eine Prüfgebühr von 10 Euro, um 
ihre Waren testen zu lassen. Vorgabe ist 
hierbei, dass die eingereichten Brotproben 
ab 500 Gramm mindestens 24 Stunden 
alt sein müssen. Brote unter diesem Ge-
wicht wie beispielsweise Baguettes müssen 
mindestens vor 6 Stunden vor Prüfungs-

beginn gebacken worden sein.

„Die Öffentlichkeit in eine Brotprü-
fung mit einzubeziehen ist wichtig“, so 
Dietmar Schmidt, Obermeister der Bä-
ckerinnung Bergisches Land vor Ort. 
„Wir wollen den Menschen in der Re-
gion, neben der Prüfung unserer Back-
waren, auch unsere Brotauswahl und die 
deutsche Brotkultur hautnah vorstellen.“

Die Bäcker erhalten nach der Prüfung 
wichtige Informationen über die Qualität 
ihrer Backwaren und den ein oder ande-

ren Verbesserungsvorschlag. So können sie 
den Kunden die bestmögliche Güte ihrer 
Produkte garantieren.

Positiver Nebeneffekt des Prüfungsta-
ges: Die Brote wurden nach ihrer Prüfung 
von Passanten gegen eine kleine Spende 
abgegeben.

Weitere Fotos befi nden sich auf der 
Homepage der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land unter www.handwerk-di-
rekt.de (Bäckerinnung).
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Die Bäckerinnung Bergisches Land 
lud zu einem Pressegespräch am 
22.9.2016 im Rahmen einer Bergi-
schen Kaffeetafel mit dem Thema 
„Deutsche Brotkultur ist Genuss pur“ 
in das Heimatmuseum der Schloss-
Stadt Hückeswagen ein, um dort über 
die Vorzüge des Bäckerhandwerks zu 
sprechen.

Der „Botschafter des Deutschen 
Brotes 2016“, Simon Licht, der 
heute als Schauspieler in Ber-

lin lebt, aber gebürtig aus Hückeswagen 
stammt, war bei dem Termin auch dem 
Ruf des ebenfalls in Hückeswagen gebore-
nen und dort lebenden Jörg von Polheim, 
Vorstandsmitglied der Bäckerinnung 
Bergisches Land, gefolgt. Kennengelernt 
hatten sich die beiden in Berlin, wo Licht 
im April vom Zentralverband des Deut-
schen Bäckerhandwerks zum Botschafter 
ernannt wurde. Zusammen mit dem Hü-
ckeswagener Bürgermeister tauschten sich 
einige Mitglieder des Vorstands der Bä-
ckerinnung sowie weitere Innungsbäcker 
und Geschäftsführer der Kreishandwerk-
erschaft Bergisches Land Kirch zusammen 
mit der anwesenden Presse über das The-
ma „Brot“ aus.

Der bekennende Brotliebhaber, Simon 
Licht, der sich später auch in das Golde-
ne Buch der Stadt Hückeswagen eintrug, 
schwärmte in der Gesprächsrunde von 
dem Genuss des deutschen Brotes und 
der Brotkultur. Bereits am Vormittag hat-
te er in seiner Funktion als Botschafter 
den Stand der öffentlichen Brotprüfung 
auf dem Rathausplatz in Bergneustadt 
besucht. Licht war im April 2016 vom 
Zentralverband des deutschen Bäcker-
handwerks, insbesondere wegen seiner 
schauspielerischen Darstellung eines Bä-
ckers in der erfolgreichen TV- und Thea-
terproduktion ‚Laible und Frisch‘, die von 
2008 bis 2010 im SWR-Fernsehen ausge-

strahlt wurde, zum Botschafter ernannt 
worden. Damit ist Licht, nach Fernseh-
koch Tim Mälzer und Bundesminister Pe-
ter Altmaier, der dritte ernannte Botschaf-
ter. Seine Aufgabe ist es nun, ein Jahr lang 
Repräsentant des deutschen Bäckerhand-
werks zu sein und sich für das heimische 
Bäckerhandwerk stark zu machen. 

„Ich habe den Hamburger Großbäcker 
Frisch gespielt“, erzählt Licht, „der im 
Clinch mit dem urschwäbischen Bäcker-
meister Laible steht.“ Dabei habe er die 
Zuschauer unterhaltend auf die aktuellen 
Herausforderungen des Bäckerhandwerks 
aufmerksam gemacht. Die Serie habe da-
mals der Bäckerverband gesehen und ihn 
daraufhin gebeten, das Amt des Botschaf-
ters zu übernehmen. Auch ihm persön-
lich sei als Pastorensohn Brot von je her 
wichtig, da er gelernt habe, dass Brot et-
was ist, das man bricht und ebenso etwas, 
das man teilt. „Seit meinem Amtsantritt 
haben wir schon viele Aktionen gemacht 
aber es dürfen gerne noch mehr sein“, sagt 
Licht. „Brot kauft man beim Bäcker und 
nicht beim Discounter“, so seine Aussage. 

„Unser Brot“, stellt Stefan Willeke, 
stellvertretender Obermeister der Bäcke-

rinnung Bergisches Land, heraus „hat 
seine Vielfalt auch besonders der Leiden-
schaft und Kreativität der deutschen In-
nungsbäcker zu verdanken. Durch ihre 
Liebe zum Beruf bieten sie ihren Kunden 
Tag für Tag ein Stück Heimat und Lebens-
qualität.“ Insbesondere auch Kundennähe 
sei den Innungsbäckern eine Herzensan-
gelegenheit – genau das, was sie vom In-
dustriebäcker unterscheidet. 

„Wir haben ein schützenswertes Kul-
turgut“, berichtet Peter Lob, Lehrlingswart 
der Bäckerinnung Bergisches Land, „das 
als solches von der deutschen UNESCO-
Kommission vollkommen zu Recht als im-
materielles Kulturerbe deklariert ist.“ 

„Unsere Absicht ist es“, so Jörg von 
Polheim, „auf den Stellenwert der In-
nungsbäcker und deren handwerklich ge-
fertigte Backwaren hinzuweisen.“ Gerade 
sie stünden in der zunehmend industria-
lisierten und von Massenware geprägten 
Welt für Qualität, Entschleunigung, Kul-
tur und Genuss.

Aus der rundum gelungenen Veranstal-
tung nimmt Simon Licht einige Anregun-
gen und Überlegungen mit nach Berlin.

Bergische Kaffeetafel mit dem 
Botschafter des Deutschen Brotes 2016
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Am 9.6.2016 fand im Servicebü-
ro des Versorgungswerks der SIGNAL 
IDUNA Gruppe in der Generalagentur 
Weeck-Haupricht in der Hauptstraße 
164b in Bergisch Gladbach eine ge-
meinsame und nicht alltägliche Ver-
anstaltung des Versorgungswerks der 
Signal IDUNA, der IKK classic zusam-
men mit der Kreishandwerkerschaft 
Bergisches Land statt mit dem Thema 
„Körpersprache einfach nutzen“. 

Interaktiv gestaltete Yvonne de Bark, 
die als Schauspielerin, Dozentin, 
Buchautorin und Trainern tätig ist, 

einen interessanten Abend, bei dem gut 
30 Teilnehmer erleben konnten, was über 
Körpersprache ausgedrückt wird und wie 
diese eingesetzt werden kann.

Ob Zustimmung, Bedenken oder Ab-
lehnung, ein Grinsen kann vieles bedeu-
ten. Yvonne de Bark verstand es, durch 
verschiedene Gestik und Mimik, unter-
schiedliche Lebenslagen auszudrücken 
und zeigte, wie diese im Arbeitsalltag ein-
gesetzt und zum Tragen kommen können. 

Die begeisterten Teilnehmer wurden 
aktiv mit in den Vortrag eingebunden und 

lernten mache Körpersprache am eigenen 
Beispiel.

Der Abend endete mit einem lockeren 
Beisammensein und Fingerfood.

Veranstaltung „Körpersprache 
einfach nutzen“
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Das Berufsbildungszentrum der 
Kraftfahrzeuginnung in Burscheid er-
hielt am 19.8.2016 einen fabrikneu-
en Hyundai i10 mit 1,1 Liter Hubraum 
und 69 PS. 

Die Übergabe fand durch das Auto-
haus Schäfer in Leverkusen statt, 
vertreten durch Geschäftsführer 

Christoph Schäfer und Werkstattleiter 
Achim Essenberg. Auch waren Reiner Ir-
lenbusch, Obermeister der Kraftfahrzeug-
innung Bergisches Land, Marcus Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land und Jürgen 
Modemann, Ausbildungsleiter des über-
betrieblichen Berufsbildungszentrums 
Burscheid, vor Ort.

Das von der Hyundai Motor Deutsch-
land GmbH gespendete Modell PA wird 
vielfältigen Übungszwecken dienen. Ins-
besondere kann daran das Messen und 
Prüfen von Systemen moderner Fahrzeu-
ge sowie die fachgerechte Auswertung ge-
übt werden, da heutzutage die Diagnostik 
eine wesentliche Rolle spielt, die bereits 

im Laufe der Ausbildung erlernt werden 
muss. 

„Für den Verbraucher ist es längst 
selbstverständlich“, weiß Reiner Irlen-
busch, „moderne, angenehme und sichere 
Fahrzeugsysteme in Anspruch zu nehmen. 
Im Bereich Komfort zählen Klimaanlage, 
elektrische Fensterheber, funkferngesteu-
erte Zentralverriegelung und dergleichen 
mehr zum Standard. Und auch im Bereich 
Sicherheit ist das ABS und die elektroni-
sche Fahrstabilisierung nicht mehr weg-
zudenken. Ebenso gehören Bremsassistent 
und Airbag zur Sicherheitsausstattung 
heutiger Fahrzeuge.“

Modernste Technik kann aber nur 
sinnvoll genutzt werden, wenn sie auf 
Dauer im Fahrzeug auch funktionsfähig 
ist. Das für den Kunden jederzeit sicher 
zu stellen, ist Aufgabe der Kraftfahrzeug-
mechatroniker, die dazu eine umfangrei-
che und fundierte Ausbildung benötigen. 

Im Jahr 2015 änderten sich die Rah-
menlehrpläne des Kraftfahrzeugmecha-

tronikers und wie die Namensbezeich-
nung schon zeigt, ist der anspruchsvolle 
Beruf die Zusammenführung des Mecha-
nikers und des Elektronikers. Für den 
späteren Erfolg ist hier neben der be-
trieblichen Ausbildung speziell auch die 
Unterweisung der Auszubildenden in den 
überbetrieblichen Lehrwerkstätten am 
Stand der Technik zu orientieren.

Die Fahrzeugspende durch die Hyun-
dai Motor Deutschland GmbH ist somit 
ein wichtiger Meilenstein, denn damit 
wird dem Berufsbildungszentrum die Aus-
stattung zur Anpassung an die moderne 
Technologie in hervorragender Weise er-
möglicht. Und da der neue Hyundai zu-
dem den hohen Anforderungen der Ab-
gasgesetzgebungen entspricht, wird er über 
die Lehrlingsausbildung hinaus auch im 
Rahmen von Abgasschulungen verwendet 
werden. Denn nur an Fahrzeugen, die, ‚up 
to date‘ sind, kann geprüft, gemessen, dia-
gnostiziert und die neue Technik erfahren 
werden, um Wissen und Handlungssicher-
heit zu üben, zu festigen und in Zukunft 
auch anwenden zu können.

Neues Übungsfahrzeug für das 
Berufsbildungszentrum Burscheid
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Die Hospiz- und Palliativstation 
der Vinzenz Pallotti Hospital GmbH in 
Bergisch Gladbach Bensberg hat einen 
Internetzugang mit WLAN-Verbin-
dung für die Gäste realisiert.

Möglich wurde diese Moder-
nisierung durch die Teilnah-
me am ausgeschriebenen 

Spendenwettbewerb „Vielfach Spenden 
statt Einfach Feiern“ der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land. Für das dabei 
eingereichte Projektvorhaben „Internet-
einrichtung für Hospizgäste“ wurde die 
Hospiz- und Palliativstation mit einem 
der fünften Plätze ausgelobt und erhielt 
250 Euro Spendengeld von der Elektroin-
nung Bergisches Land.

Durch die fi nanzielle Unterstützung 
konnte das Projekt weitaus früher als 
geplant realisiert werden. Die moderne 
Technik steht den Gästen seither jeder-
zeit zur Verfügung und wird gerne und 

vielfach genutzt. Besonders auch die 
jungen Menschen bleiben so über die 
sozialen Netzwerke in Kontakt mit ih-
ren Angehörigen und Freunden aus al-
ler Welt.

Elektroinnung unterstützt
Hospiz in Bensberg

Gefördert durch eine Spende der 
Kraftfahrzeuginnung Bergisches Land 
konnte der Malteser Hilfsdienst e. V. in 
Leverkusen eine neue Lehr- und Ausbil-
dungsgruppe mit persönlicher Schutz-
ausrüstung einkleiden und fachlich 
qualifizieren. 

Das Spendengeld in Höhe von 
250 Euro erhielt der Verein 
von der Kraftfahrzeuginnung 

auf Grund der Teilnahme an dem großen 
Wettbewerb, der zum Anlass des 100-jäh-
rigen Jubiläums dieser und drei weiterer 
Innungen ausgeschrieben worden war. 
Ziel des Spendenwettbewerbs war es, be-
sonders innovative und gemeinnützige 
Projekte und Projektideen auszuloben 
und diese durch eine Prämierung tatkräf-
tig zu unterstützen. 

Nach einem Jahr intensiver Aus- und 
Weiterbildung konnten acht neue Helfe-
rinnen und Helfer in die bestehende Grup-

pe des Katastrophenschutzes eingebunden 
werden, die seither auf eintretende Scha-
densereignisse bestens vorbereitet sind.

Kraftfahrzeuginnung fördert
Katastrophenschutz
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Wie bereits in den vergangenen 
Jahren erhielt der ambulante Kinder- 
und Jugendhospizdienst Köln von der 
Maler- und Lackiererinnung Bergi-
sches Land sämtliche Einnahmen aus 
einer Tombola. Bei der gut besuchten 
Lossprechungsfeier der Innung im Juli 
2016 hatten die rund 250 Gäste Lose 
im Wert von 630 Euro gekauft. 

Zusätzlich erhielt der Hospizdienst 
Unterstützung von der Kraftfahr-
zeuginnung Bergisches Land. Die 

Innung hatte sich spontan dazu entschie-
den, die Summe aus der Tombola zu erhö-
hen und spendete zusätzlich 1.000 Euro. 

Der ambulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst Köln (unter der Trägerschaft 
von DKHV e. V. in Köln-Ost), der das 
Spendengeld erhielt, begleitet Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene mit einer 
lebensverkürzenden Erkrankung wie bei-
spielsweise Mukopolysaccharidose (MPS), 
Progeria oder das Tay-Sachs-Syndrom. 
Die Kinder, Geschwister und Eltern wer-
den ab der Diagnose begleitet. Das Leben 
mit all seinen Facetten, das Sterben und 
die Zeit nach dem Tod der Kinder stehen 
dabei im Mittelpunkt.

Auch der Förderverein der Gemein-
schaftsgrundschule Hand in Bergisch 
Gladbach erhielt einen Spendenscheck in 
Höhe von 750 Euro. Die Vorstände der 
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land 

hatten bei ihrer Weihnachtsfeier im De-
zember 2015 hierfür gesammelt.

An der GGS Hand mit derzeit über 
300 Schülerinnen und Schülern unter-
richten 17 Lehrerinnen, zwei Lehrer und 
eine Lehramtsanwärterin. Der Fokus des 
Kollegiums liegt hier vor allem darin, die 
Schule als Lebens- und Erfahrungsraum 
für Kinder zu gestalten und die Förderung 
der Lernentwicklung zu sichern.

Überreicht wurden die Spendenschecks 
am 19.9.2016 im Hause der Kreishand-
werkerschaft Bergisches Land. Kreishand-
werksmeister und Obermeister der Maler- 

und Lackiererinnung, Willi Reitz, Reiner 
Irlenbusch, stellv. Kreishandwerksmeis-
ter und Obermeister der Kraftfahrzeugin-
nung Bergisches Land sowie Marcus Otto, 
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwer-
kerschaft Bergisches Land, freuten sich, 
Anna Lingscheid und Dorothee Meurer 
vom Kinderhospiz sowie Oliver Garbrock 
von der Gemeinschaftsgrundschule jeweils 
einen Scheck überreichen zu können.

Im Anschluss an die offi zielle Spenden-
übergabe nutzten die Anwesenden noch 
die Gelegenheit, die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit in Gesprächen zu ver-
tiefen.

Gemeinnützige Spenden zweier Innungen

Überreichten gemeinsam die Spende (v.l.): Marcus Otto, Oliver Garbrock, 
Anna Lingscheid, Dorothee Meurer, Willi Reitz und Reiner Irlenbusch.
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Mit der Idee, den Schulhof umzuge-
stalten, rief die Gemeinschaftsgrund-
schule Sülztal in Steinenbrück bei Ove-
rath vor einigen Jahren das Projekt 
„Schulhof in Schuss – mit Abhängen 
Schluss“ ins Leben.

Ziel war es, im außerschulischen 
Bereich attraktivere Angebote für 
die Kinder und Jugendlichen zu 

schaffen und ihnen eine sinnvolle Freizeit-
beschäftigung anzubieten. Insbesondere 
sollte ein „Lebensraum“ geschaffen wer-
den, der einen beliebten und gern besuch-
ten Treffpunkt darstellt. 

Zur Umsetzung dieses Projektvorha-
bens hatte die Schule beim großen Spen-

denwettbewerb „Vielfach Spenden statt 
Einfach Feiern“ der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land teilgenommen. 
So wurde sie, auf einen der fünften Plät-
ze prämiert, von der Elektroinnung Bergi-
sches Land mit 250 Euro Spendengeld 
unterstützt. 

Zu den umgesetzten Veränderungen 
auf dem Gelände gehört eine „Wackelbrü-
cke“ aus Holzelementen, die jüngst ein-
geweiht wurde. Den etwa 220 Schulkin-
dern und Jugendlichen aus der Umgebung 
steht die Konstruktion seither zum Spie-
len zur Verfügung.

GGS Sülztal von der
Elektroinnung prämiert

Gemeinnützige Spenden zweier Innungen
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Betriebsjubiläen
50 Jahre
»	 Gregor Rosenbaum	 1.11.2016 

Morsbach, Fleischerinnung
»	 Gebrüder Zwinge Metallbau GmbH	 9.11.2016 

Bergneustadt, Innung für Metalltechnik

25 Jahre
»	 Peter Mack Dachdeckermeister GmbH	 27.8.2016 

Morsbach, Dachdeckerinnung
»	 Herbert Cürten	 5.11.2016 

Odenthal, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik

Runde Geburtstage
»	 Hans-Gerd Fischer	 2.10.2016	 70 Jahre 

Ehrenobermeister der Innung für Informationstechnik
»	 Friedhelm Schönherr	 15.10.2016	 70 Jahre 

ehem. stellv. Obermeister der Maler- und Lackiererinnung
»	 Birgit Janata-Müller	 20.10.2016	 50 Jahre 

ehem. Vorstandsmitglied der Innung für Raumausstatter 
und Bekleidungshandwerke

»	 Ingo Ackerschott	 2.11.2016	 60 Jahre 
ehem. Vorstandsmitglied der Friseurinnung

»	 Bert Emundts	 28.11.2016	 70 Jahre 
Ehrenkreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied 
der Fleischerinnung

Arbeitnehmerjubiläen
40 Jahre
»	 Martin Brochhaus	 1.9.2016 

Tischlerei Schnepper GmbH, Kürten 
Tischlerinnung

»	 Michael Küppers	 1.9.2016	
Schreinerei B .J. Platten GmbH & Co. KG, Leverkusen 
Tischlerinnung

25 Jahre
»	 Matthias Schneider	 2.9.2016	

RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 
Elektroinnung

»	 Michaela Richartz-Bailly	 10.9.2016 
Gebr. Gieraths GmbH, Bergisch Gladbach 
Kraftfahrzeuginnung

»	 Christian Plichta	 4.11.2016	
RL Elektrotechnik GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach 
Elektroinnung

Goldene Meisterbriefe

Diamantener Meisterbrief

Neue Innungsmitglieder

»	 Heinrich Zwinge	 27.10.2016 
Bergneustadt, Innung für Metalltechnik

»	 Klemens Kammann	 28.10.2016 
Leverkusen, Kraftfahrzeuginnung

»	 Karl-Heinz Schnepper	 8.11.2016 
Kürten, Tischlerinnung

»	 Georg-August Albrecht	 10.11.2016 
Leverkusen, Dachdeckerinnung

»	 Willi Döpper	 15.11.2016 
Bergisch Gladbach, Elektroinnung

»	 Friedrich Weuste	 19.07.2016 
Gummersbach, Bäckerinnung

»	 Axel Kansy 
Kürten, Friseurinnung

»	 Kirsten Müller und 
Volker Hohn 
Bergisch Gladbach, Tisch-
lerinnung

»	 Dennis Rietz Maler-
meister GmbH 
Burscheid, Maler- und  
Lackiererinnung

»	 Matthias Kuhlewind und 
Hans-Joachim Oberringer 
Bergisch Gladbach, Innung 
für Sanitär- und Heizungs-
technik

»	 Blank Technik für Ge-
bäude GmbH 
Leverkusen, Innung für Sa-
nitär- und Heizungstechnik

»	 Linda Spitzer 
Leichlingen, Friseurinnung

»	 Tobias Brügger 
Wermelskirchen, Innung 
für Sanitär- und Heizungs-
technik

»	 Autohaus A&V Zitz-
mann GmbH & Co. KG 
Leverkusen, Kraftfahrzeug-
innung

»	 Wall & Floor Concept 
GmbH & Co. KG 
Kürten, Baugewerksinnung

»	 Kimberly Schwarz 
Leverkusen, Friseurinnung

»	 Demis Arcieri 
Wipperfürth, Innung für 
Sanitär- und Heizungstech-
nik

»	 Wasilij Tscherkaschin 
Lindlar, Maler- und Lackie-
rerinnung
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Im Rahmen der Vorstandssitzung 
der Innung für Sanitär- und Heizungs-
technik Bergisches Land wurde Man-
fred Peldszus aus Bergisch Gladbach 
am 5.9.2016 der Goldene Meisterbrief 
überreicht.

Seine Lehre hatte der Jubilar von 
April 1953 bis Oktober 1956 ab-
solviert und die Gesellenprüfung 

am 8.10.1956 erfolgreich abgelegt. Am 
3.11.1961 legte Manfred Pedszus die 
Meisterprüfung im Gas- und Wasserin-
stallateurhandwerk erfolgreich ab. Am 
12.5.1966 folgte dann die erfolgreiche 
Meisterprüfung im Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer-Handwerk vor dem Meis-
terprüfungsausschuss bei der Handwerks-
kammer Konstanz.

Manfred Peldszus war selbstständig 
von 1968 bis 2000. Seitdem wird der Be-
trieb von seinem Sohn erfolgreich weiter-

geführt. Von März 1968 bis heute bildete 
der Betrieb erfolgreich 14 Gas- und Was-
serinstallateure, 14 Zentralheizungs- und 
Lüftungsbauer, 3 Bürokaufleute und 2 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik aus.

Zurzeit befinden sich dort zwei Anla-
genmechaniker Sanitär-, Heizungs- und 
Klimatechnik in der Ausbildung.

Wir gratulieren herzlich zu dieser Aus-
zeichnung!

Manfred Peldszus erhielt 
Goldenen Meisterbrief

Seit 1. September 2016 
verstärkt Henry Bloß das 
Team der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land.

Als Nachfolger von 
Markus Naujoks, der 
Ende Juni 2016 aus 

den Diensten der Kreishand-
werkerschaft ausgetreten ist, 
übernimmt Henry Bloß den 
Tätigkeitsschwerpunkt der Öf-
fentlichkeitsarbeit. Unter an-
derem wird er die Handwerks-
betriebe des Innungsgebietes 
besuchen, das Leistungsange-
bot der Kreishandwerkerschaft 
vorstellen und aktuelle Sorgen 
und Probleme der Betriebe in 
Erfahrung bringen. 

Zu erreichen ist Henry 
Bloß unter der Rufnummer 
02202/9359-71 oder per E-
Mail unter bloss@handwerk-
direkt.de.  

Wir wünschen ihm ei-
nen guten Start in dieses an-
spruchsvolle und umfangrei-
che Arbeitsfeld!

Henry Bloß verstärkt 
Team der Kreishand- 

werkerschaft
Am 1. September 2016 

startete Jessie De Bree im 
Hause der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land ihre 
Ausbildung zur Kauffrau für 
Büromanagement mit den 
Schwerpunkten „Verwal-
tung und Recht“ sowie „Öf-
fentliche Finanzwirtschaft“.

In den nächsten drei Jah-
ren wird die 17-jährige alle 
Abteilungen des Hauses 

durchlaufen und die vielfälti-
gen Aufgabengebiete und Ar-
beitsbereiche kennenlernen.

Die Geschäftsführung und 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Kreishandwerker-
schaft wünschen ihr einen gu-
ten Start!

Jessie De Bree – die neue 
Auszubildende der 

Kreishandwerkerschaft
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7.11.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Sanitär- und Heizungstechnik

22.11.2016, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Informationstechnik

22.11.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Innung für Informationstechnik

23.11.2016, 15.00 Uhr
Vorstandssitzung der Bäckerinnung

23.11.2016, 16.00 Uhr
Innungsversammlung der Bäckerinnung

23.11.2016, 17.00 Uhr
Vorstandssitzung der Fleischerinnung

23.11.2016, 18.00 Uhr
Innungsversammlung der Fleischerinnung

24.11.2016, 17.30 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

24.11.2016, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Innung für
Raumausstatter und Bekleidungshandwerke

28.11.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Tischlerinnung

28.11.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Tischlerinnung

1.12.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektroinnung

1.12.2016, 19.00 Uhr
Innungsversammlung der Elektroinnung

5.12.2016, 18.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseurinnung

5.12.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Friseurinnung

6.12.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Dackdeckerinnung

6.12.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der
Dackdeckerinnung

Hinweis: Termine ohne genannten 
Veranstaltungsort finden im 
Gebäude der Kreishandwerkerschaft, 
Altenberger-Dom-Straße 200,
51467 Bergisch Gladbach-Schildgen, 
statt.

Innungsversammlung der Friseurinnung
6.12.2016, 18.00 Uhr

Vorstandssitzung der Dackdeckerinnung
6.12.2016, 19.30 Uhr

Innungsversammlung der
Dackdeckerinnung

8.12.2016, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und Lackiererinnung
Hotel Wisskirchen, 51519 Odenthal

8.12.2016, 19.30 Uhr
Innungsversammlung der Maler- und Lackiererinnung
Hotel Wisskirchen, 51519 Odenthal

Erste-Hilfe-Kurse
jeweils von 8.30 Uhr – 16.30 Uhr

07.11.2016 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
16.01.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
18.01.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
06.02.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
08.02.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
13.03.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
29.03.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
03.04.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
05.04.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
28.04.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
15.05.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
30.05.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
08.06.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
09.06.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
12.07.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
01.09.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
04.09.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
20.09.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
16.10.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
09.11.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200
14.11.2017 Kreishandwerkerschaft, Altenberger-Dom-Str. 200

14.11.2016 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar
23.01.17 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

26.01.17 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar
05.04.17 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Lindlar

12.07.17 Berg. Energiekompetenzzentrum, Lindlar
04.09.17 Berg. Energiekompetenzzentrum, Lindlar

14.09.17 Berg. Energiekompetenzzentrum, Lindlar
09.10.17 Berg. Energiekompetenzzentrum, Lindlar

12.10.17 Berg. Energiekompetenzzentrum, Lindlar
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